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Offener Brief 

 

Sehr geehrter Herr Huke, 

bezugnehmend auf den E- Mail Verkehr zwischen Ihnen als Manager TV Wattenscheid und unserem Verband 
wegen des Trainings zweier Kaderathleten des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes, möchte ich als 
Vizepräsident für Leistungssport hier mein Befremden über folgende Mitteilung von Ihnen zum Ausdruck bringen. 

„ … nach Gesprächen mit dem BSNW und der Abteilung Behindertensport im TV Wattenscheid 01 muss ich Ihnen 
mitteilen, dass wir die beiden Athleten nicht weiter betreuen können. Satzungsgemäß fördern wir keinen 
Gehörlosensport und auch personell (Kündigung der hauptamtlichen Trainerstelle) sind wir nicht in der Lage, die 
beiden zu betreuen. Der BSNW unterstützt den Gehörlosensport ebenfalls nicht. Bedauerlicherweise handelte Herr 
Blume (ehem. hauptamtl. Trainer) eigenmächtig bei seiner Entscheidung, Niklas und Kevin zu betreuen. Gern 
unterstütze ich Kevin und Niklas bei der Suche nach einem Verein hier in Bochum …“ 

Das kann von uns nur als ein Akt der Exklusion verstanden werden und Ihr Angebot, die beiden bei der Suche nach 
einem Verein zu unterstützen, erscheint in dem Zusammenhang wie eine laue Geste der Versöhnlichkeit. Hier wird 
eine Tür, die bereits geöffnet war, von Ihnen wieder zugeschlagen. 

Ein Akt gelungener Inklusion dagegen war das Training der beiden jungen hörgeschädigten DGS Kaderathleten, 
Niklas Mang und Kevin Rohwedder, beim TV Wattenscheid durch Trainer Blume. Beide wurden vollkommen 
selbstverständlich in das allgemeine Leichtathletik Training integriert. Nach Kündigung von Blume weigert sich der 
TV Wattenscheid jetzt, das Training fortzusetzen mit der Begründung, der Verein sei leistungsbezogen, und verfüge 
zwar über eine Abteilung für Behindertensport, in diese Abteilung sei Gehörlosensport jedoch nicht integriert und 
zudem keine olympische oder paralympische Disziplin. Gehörlosensport als eine eigene Disziplin zu bezeichnen, 
zeugt von verzeihlicher Unwissenheit. Mang und Rohwedder sind jedoch in erster Linie Leichtathleten, nicht in 
erster Linie gehörlos. Und sie sind wie alle DGS Kaderathleten dazu verpflichtet, im Hörenden Verein zu trainieren. 

Zu Ihrem besseren Verständnis, gehörlose oder Athleten mit Hörminderung sind seit knapp einhundert Jahren 
national wie international in einem eigenständigen, professionellen Sportwesen organisiert, sie haben ihre eigenen 
vom IOC anerkannten Olympischen Spiele, die alle zwei Jahre im Wechsel stattfindenden Winter und Sommer 
Deaflympics. Hier ist Leichtathletik eine von achtzehn deaflympischen Sommer Disziplinen, die vorwiegend denen 
der Olympischen Spiele entsprechen. 

Bleibt die Frage, wie Ihre Aussage zur satzungsgemäßen Nichtförderung von Athleten mit Hörminderung zu 
verstehen ist „… Satzungsgemäß fördern wir keinen Gehörlosensport. …“ Es wäre erschreckend, erfahren zu 
müssen, dass ein Sportverein die Nichtförderung von Menschen mit Hörminderung tatsächlich in seiner Satzung 
verankert hat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ivan Rupcic 
Vizepräsident für Leistungssport 
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